
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1938/2/9 3Ob99/38
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.02.1938

Norm

KO §139

Rechtssatz

Nach rechtskräftiger Beendigung des Konkursverfahrens kann der gewesene Konkurskomissär keinen Beschluß

erlassen, womit er eine dem Konkursmasseverwalter während des Konkursverfahrens im kurzen Weg mündlich

erteilte Ermächtigung zur Klagsrücknahme schriftlich bestätigt, bzw erteilt.
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